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B runo M olito r

Besteuerung 
der 
Renten?

V or Jahren klagte ein Witwer vor 
dem Verfassungsgericlit we

gen Verletzung des Gleichheits
grundsatzes: Während eine Witwe 
stets eine Hinterbliebenenrente 
aus der Altersversicherung ihres 
Mannes erhält, geht ein Witwer, 
dessen Frau pflichtversichert war, 
leer aus, es sei denn, das weibliche 
Erwerbseinkommen b e s tr itt,,über
wiegend“ den Lebensunterhalt der 
Familie. Der Karlsruher Spruch war 
gnädig. Er räumte dem Parlament 
eine Frist bis 1984 ein, um nach 
dem Rechten zu sehen. Und was 
machten die Politiker daraus? Es 
wurde eine ,,grundlegende Re
form“ der Hinterbliebenenversor
gung propagiert, möglichst mit ei
nem Einstieg zur ,,selbständigen“ 
Sicherung der Frau.

Jetzt steht den Regierenden eine 
weitere Entscheidung des Verfas
sungsgerichtes ins Haus. Sie be
trifft die Besteuerung der Ruhegel
der. Seit Jahren war eine Klage

416

von zwei Beamten anhängig, die -  
wiederum mit Berufung auf den 
Gleichheitsgrundsatz -  die Be
steuerung ihrer Pensionen monier
ten, da der Fiskus die Renten aus 
der gesetzlichen Altersversiche
rung durch die Bank schont. Auch 
hier befand das Gericht, daß der 
Gesetzgeber verpflichtet sei. eine 
Neuregelung in Angriff zu nehmen. 
Man darf gespannt sein, wie die 
Politiker diesmal reagieren.

Bislang herrscht in Bonn tiefes 
Schweigen. Das ist verständlich. 
Man kann vor den Wahlen schlecht 
eine erneute Unruhe an der Ren
tenfront gebrauchen. Und daß eine 
Ausführung des gerichtlichen Auf
trages für Unruhe sorgen muß, liegt 
auf der Hand. Denn der Ausweg, 
schlicht die Besteuerung der Be
amtenpensionen abzubauen, wäre 
in der veröffentlichten Meinung, 
die, außer im eigenen Bereich, 
überall nach „Privilegien“  jagt, 
durchaus unpopulär. Auch käme er 
dem Finanzminister teuer zu ste
hen, was in der Negation den Aus
schlag geben dürfte.

So bleibt nichts übrig, als in die
ser oder jener Form die Renten 
ebenfalls in die Besteuerung einzu
beziehen. Das aber kommt in einer 
Zeit höchst ungelegen, wo ohnehin 
der Übergang zur Netto-Anpas- 
sung in der Rentendynamik und ein 
Krankenversicherungsbeitrag auch 
der Ruheständler zur Diskussion 
stehen. Und am schlimmsten: die 
Finanzen der Altersversicherung 
profitieren nicht von der Zusatz
belastung der Renten. Wer ge
winnt, ist allein der Fiskus.

Indessen wird sich mancher er
staunt fragen, wie es überhaupt zu 
der steuerlichen Ungleichbehand
lung von Pensionären und Rent
nern kommen konnte. Nun, da dem 
Beamten während seiner Dienst
zeit formal keine Abgaben zur Al
terssicherung einbehalten werden, 
gilt sein Ruhegeld als Einkommen 
ohne Vorleistung: es muß versteu
ert werden. An diesem steuerlogi

schen Konzept halten auch die 
Karlsruher Begründungen fest. Ja, 
den jungen Beamtenanwärter von 
heute wird es interessieren, daß für 
die Verfassungsrichter sein späte
rer Eintritt in den Ruhestand ,,keine 
eigentliche Beendigung des Beam
tenverhältnisses, sondern lediglich 
die Befreiung von der Dienstpflicht“ 
bedeutet.

Dem Rentner auf der anderen 
Seite sind während seines Arbeits
lebens periodisch Beiträge zur Al
tersversicherung von seinem Brut
tolohn abgezogen worden, der zu
vor der Besteuerung unterlag. Da
her bleibt sein Ruhegeld steuerfrei 
bis auf jenen „Ertragsanteil“ , der in 
der Verzinsung des angesparten 
Versicherungskapitals besteht.

Dieses dem privaten Versiche
rungswesen entnommene Kalkül 
muß natürlich heute, wo die Alters
sicherung als Generationenvertrag 
mit Umlageverfahren konzipiert ist, 
einigermaßen sonderbar anmuten. 
Ganz davon zu schweigen, daß mit 
den Arbeitgeberbeiträgen und zu
mal den wachsenden Staatszu
schüssen zur Sozialversicherung 
das Gewicht des Eigenbeitrages in 
der Finanzierung abnimmt und es 
auch steuerliche Entlastungen für 
die Vorsorgeaufwendungen der Ar
beitnehmer gibt.

Das Verfassungsgericht seiner
seits sieht den springenden Punkt 
in den inzwischen erreichten Ren
tenhöhen, die den mitgewachse
nen Steuervorteil der Rentner zu 
korrigieren zwängen. Ob das nun 
ein logisches Argument ist oder 
nicht: es steht zu befürchten, daß 
da keine glatte Lösung heraus
kommt, sondern die geforderte 
Neuregelung die Dinge noch mehr 
kompliziert. Aber ehe die steuerbü
rokratischen Berge zu kreißen be
ginnen, wäre doch zu erwägen, ob 
nicht der gordische Knoten zu 
durchschlagen ist, indem man alle 
Ruhegelder zwar gleich besteuert, 
aber den Altersfreibetrag generell 
kräftig anhebt.
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